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Beibl.B:tt zur Par1a.nion.~.!kor.r.ospondenz 12.März 1954 

Die Abg, Dr.G red 1 e r und Genossen haben erstmals am 

26,November 1953 an.den Bundesminister für Fina.nzen eine Anfrage geriohtet, 

. die sich aut die Gebarut'lB: mit der unter 8ffentlicher Verwaltung stehenden 

österre1ohisohen Filmtheater Betriebs-Oesom.b.H. bezog und gegen die Amts­
tii~g der Magistratsa.btoilung 62 in Wien als Aufsichtsbeh8rde über öffent-

." .. ' ! 

l~che Yerwal te:l" Besohwc;lrdo führte. Naoh Beantwortung dieser .Anfra~ durch 

den Finanzminister im DO:3omber v.J. haben die eloiohen Abge.ordneten a.m 

27 •. Jänner 4.J. in derselben Angelegenheit nochmals eine Anfrage eingebracht, 

die nunmehr Bundesminister für Finanzen Dr.K a. mit z wie folgt beantwol't,:>t 

hat: 

§ 4 der Dalee:ierungsverordnung 1951~ BGB1.Nr.llO/1951, bestimmt, 

4.,s das'untosministerium für Finanzen jederzeit und unabhängig vom Starid 

des Verfa~~ .. ete Angeleaenheiten der 8ffentlichen Verwa.ltungen an sioh 

ziehen kann,sotern wiohtille 8ffentliche Interessen dies geboten ersoheinen 

lasseIl. 
Wie der Verv{altungsgerichtshofin ständiger Judikatur mehrfaoh aus­

gesproohen ha.t (zoB. Erkonntnis Zle2l7/47 vom lO~Nowmber1949)t ttändert 
die Ansichziahung die voraoschri~bone Zuständigkeit und greift hieduroh in 

gewährleistete prozessuale Rechte ein. Sie ist desha.lb nicht dem v811ig treien 

. Ermessen das Bunde~ministariums für Finanzen überlassen, sondern an eine be­

stimmte Voraussetz~, nämlich an das Vorhandensein wiohtiger 8ffentlicher 

Interessen gebunden~ Hieraus folgt, dass dio ansiohzi$hende Beh5rde üb$r 

di$se VoraussetzungabzusJ?~echGn ha.t. Dies ha.t duroh einen verfa.hrensrecht­

liohen Bescheid, der auch in Ver)~ndung mit einem materiell-reohtlich,n 

Besoheid ergehen kann, zu orfolgen, dessen Gesetzmässigkeit der 'Oberprüf'unll 

duroh den Verwa.ltungsgariohtshof unterliegt." Einen solohen Besoheid hat 

da.s Bundesministerium für Finanzen in Angelegenheit der Österreiohisohen 

Fibtheater Betrieps-Gos.m.b.H. bisher nicht orlassen" 
Das Bundesministerium für Finanzen kann die Aufgaben und Befug-

. nisse na.ch dem Verwaltereesetz auoh ohne Vorhc.ndonsein 5ffantlicher Interessen 

ü'.~r~ie~ d~.~l bst ausüben, wenn das Verm5ßen des 8ffentlioh verwal taten 
Unterne~1UI '~n!'P$hre~Gn Bundesländern gelegan ist. 
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melilereits' in der Allf'ra,erebeantwortune VOnl 23Ql')ezember 195.3 .. . . \ 

(veriSffentU.obt ,Ullter 80/A.B. 3U 86/3 a.m 29.12.195~)"·- a,usgeführt wurde, 
hat, cias Amtde'l' Wiener Lando$regiarung, mittQlbnre BundesvorwaltWlB, die 

7erwaltunBsakten betreffond die Österreiohisoho Filmtheater Betriebs" 
Ges.m.b.ß. deshalb nioht vorgelegt, weil ihror l.nsioht nach'die Voraussetzun. 
gen tür eine Änwendune; dos § 2 Abst>3 der Deloaiorungsverordnung 1951'm.oht 
4ire4irebeb a~ien. Die daraufhin cil'lgoloitetell Erhebungen des :eundesministoriu~la 
tUl' F1na~en bei den Ämtorn der einzoelnen Landos:regie;rungen sind derzeit 
zwar nooh nioht ab~esohlosson, jedooh kann SChOll jetzt gesagt werden, dass 
entge~en der Bohauptung des Amtes der Wiener Landosregiarung f'estgesteilt 
werden dürfte, dass in einzelnen B~desländer.n vorsohiedene namhafte Ver~ 
m8genswerte der ÖFB vorha.nden sindo Sollte der :Bürgermeister der Stadt \{ir.:m 

als Landeshauptmann der auf Gru~d des Ergebnisses des Ermittlungsverfahrona 
vora.ussiohtlich zu erla.ssol1den neuerliohen AnwoisUng des Bundesministeri\tms 
für Finanzen a.uf Ubermittlung dor Verwaltungsclctan sodann wieder nicht 
nachkommen. wird das Bunüesministerium für Fin~nzGn die in der BundosVertässun~ 
vozoSQaehenen Sohritte einloiten. 
" ';Die Firma AlfradTlolf ist,eineentzocont!' Varm6gonschaft und zur 

Hälfte Ei~entum eit.1,es doutschen Staatsaneehöriaon (.Alfred Wolf), der im 
Inland durch einen AbwesenhoitsltUratol" va-rt~atlln wird" 

'Mit Verf'ügunll dor'amerikanischenM±l'itärregierung vom '27.8 .. 1946 ~d(J 
für diese Firma' der' 10 öffontlioheVerwal tel' (Dr~Kuffler) be$tell t. ' 

Mit Besoheid' des vormaligen Bundasmin1steriums für Verm6~ns1chewne 
un~ ,Wirtsoho.ftsplan',lngvom 11.101949, 'wurde diosor 8ffentlioheVerwalter' 
ab'berUtenund ,der 2. öffontliGheVerwal. tel' (Unldomar' Quaiser) bestell t lJ 

Airi6.'lO.1950 hat das Bundesmin.1.sterium für Finanzen dieee8t:f$nt-
11cb.eVe~alt~ne auf den deutsohen Anteil eincosohränt.t. 

])1$BehauPtung;d~ss der 8~fentliob.e Verwalter QUa.iser im Okto)el' 

1951 e,ein A1nt ~\1rüokgolor:t habe, ist unriohtie; vielmehr ist dies erst 'mIt 
" r , . \, . , .. 

dessen Einga.be' vom 31.10.1952 an den Bürgermeister der Stadt Wiena.ls LaIr-

de;'hatt.ptmann, a~ welchen dor Fall g~mäss den Bestiinmt.mgen der Delegierunes­
verOrdnung abge.~reten word~ ist, erfolgt. Do. einerseits eine Uberp~ 

," . 
de~ (;Gbarun~\des 8:f'fentliohen VerNalters anhänai~, andererseits' d~& Aulfthl .. 
G:iJler~eianeien Person als nauer öffentlioher Verwalter imHinbli~k auf 
d1.r 'ao'hleoh~ef'inanziell~ La,ee des Unternehmens ~ehr sohwierig war, e~tolrrte ' 
dle Ausweehslunt der Person des öffentl i ohen Verwalters erst mit Bosohei4 
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3.Beiblatt Beib1a~i~~~ Parlamentskorrespondenz 12. März 1954 

vom' 25.6 •. 1953.· In dieser Zoi t wurde die Bestellung eines neuen SffentlicHler1 

Verwalters Qurch den Kurator das deutschen Verfüeungsberechtigten bei 

der Magistratsa.bteilung 62 wiederholt urgiert, e8 wurde hiebei auf die vor­

lie~enden Sohwieri~keiten hingewiesen. Der Kurator hat sich in der Anee­
lellenhe1t weder mit einer lj,ufsichtsbesohwerd~~ 11IDoh mit einer sonstigen Ein"; 

gabe an das :Bundesministerium für Finanzen gewendet, weswegen eine derartig$ 

"Aufsichtsbe8ohw~rde" gar nioht, wie vorgebra.oht, der Ma,gistratsabteilung 62 

zur weiteren Veranlassung übersendet werden konnte. 

Mit dem vorgennnnten Besoheid des Landeshauptmannes von Wien 

vom 25.6.1953 ist d~r vor d.em 13.3.1938.Verfüeungsbereohtigte (Leo Weiser) 

auf seinen.Antr~ zum 8ffentliohen Verwalter für die gesamte Firma. bestellt 

worden. Der ehemals VerfüeunBsbereohtigte hat soine Bestellune: pers8nlioh 

übernommen und hatte a.m 16,6.1953 die Erklärun~ abgegeben, ständig in 

Österreioh zu· bleiben. Der, Besoheid über die Bestellung des 3 •. 8ffentliohen 

Verwalters (Weiser) wuruo vom abberufenen öffentliohen Verwalter (Quaiser) 

angefoohten, dessen Vorstollung jedooh mangels Parteienstellung vom ,. 
Magistrat zurüokgewiesen • 

.Am 9.7.19.53 ho.t der Abwesenheitskuro.tor des deutsohen Eigentümers 

mitgeteil t, dass der neuo öffentliohe Verwal tor den Betrieb besioht:i.gt, aber 

n:i.'cht übernommeh habe. Der Magistrat der Sta.dt rIien forderte Weis~ daher . . 

mit Sohreiben vom 14.7.1953 nuf, die Gesohäfto unv~rzügli6h zu Übernehmen, 

:,P' 

widrigenfalls 'über ihn eine Verwa.l tungsstrafe vorhängt werde. Am 21.9.1953 \ 

beantragte der Abwesenheitskura.tor die Abberufung des bestellten Verwalters, 

da. dieser aus Wien abgerQiat aei4 und ersuchto, don österreiohisohen Gesell­

schafter .naoh 1938 (Richnrd Riedmann) wieder in seine Rechte einzusetzen. 

Dieser sab die Erklärung ab, dass er sioh mit dem vormals Verfügunasbe­

reohtigten und bisherigon 8ffentliohen Verwaltersnndsätzlioh über die 

Rücketellunggeeinigt habe, dass jedoch der Rüokstellungsvergleich nooh 

der Zustimmung der Alliiorten Kommission badürfo. Riedmann teilte ferner 

mit, dass seine Gattin mit Vollmaoht des Ver~~gsbereohtigten vor 1938 

mit seinem Einverständnis und mit Zustimmune des Abwesenheitskurators 

für den deutschen Eigentümer die Geschäfte für den öffentliohen Ver\V~alter 

füb=e. Trotz derangaführten Vereinbarung wurdo auf Vorsohla.g des vor 1936 

Verfügungsberechtigten unter Anwendung des § 57 AVG 1950 mit Besoheid des 

Magistrates der Sta.dt Wien vom 8~12.19.53 ein neuer öffentlicher Verwalter 

(der vierte ) bestellt (D~ Jix:i-Weiss.)et 
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4.Beiblatt Beiblo..tt zur Pa.rla.mentskor~osJ?onc1allZ12 .• März 1954 
• -.. i " --_... - L 

In der Zwisoh9nzeit ha.tte ein eleme1ig'G1" AngestGllter des Be­

triebes beim Bundesministorium für Finanzen oine Forderung geltend gemaoht. 

Dieses Sohreiben, das nioht als Diensta.utsiohtsbeschwerd-e, sondern als . 
Geltendmaohung privater Ansprüohe anzuaehenwar, wurde dem Bürgermeister 

der Stadt Wien zur Uberprtifung und allfäll1aon Vora.nlassune weitergeleitet. 

Im Zuge der Überprüfung dieses Sohreibens wurde einers ei t·s die Person 

d~s öffentliohen Verwalters ausgewechselt, an~~.eits der Angestellte auf· 
. \ 

gefordert, die behauptetGn ilneprüche zu beloaon. Dieser Aufforderungtst 

e8 bisher nicht naohgeko~4en. 

Im Hinblick a.uf die wirtschaftliohe Lnee des Betriebes war die 

reohtzei ti ge Auswechsluna dos jeWf1i:ligen öffentlichen Verwalters äusserst 

sohwierigund. kann diesbo~üc;lidh dem Bür/iertn()ister der Stadt Wien als La.ndes~ 

hauptmann nioht der Vorwurf arober Fahrlässiako1t gema~ht werden. 

Die wirksame Ausübung der Aufsichts~~tion des Bundesministeriums 

für Finanzen über das Amt dGr Wiener Landesreaierung, mittelbare Bundesver­

waltune, in Angelegenheiten der öffentliohen Ve~valtungen ist dadurch gewähr­

leistet, dass von sämtlichGn Besoheiden, weloho dGr Herr Landeshauptmann 

in die~enAneelegenheit~n orlässt, eine Abschrift dem Bundesministerium 

für Finanzen vorzulegen ist, andererseits auch dadurch ausreichend sicher· 

gestellt, dass das Bundesuinistel'ium für Fine.nzGn 1n allen in § 2 Abs.2 

oder 3 der Delegierungsverordnung 1951 aufgezählten Fällen zur Erteilung 

von Genehmigungen und Entscheidungen zuständig ist, die über Anträge des 

öffentlichen Verwalters t!"uf Genehmigung von Vorfügungen,. die über den 

Rahmen der normalen Gesohäftsführung hinausgehen (§ 6 Abs.3 Verv"a.lter .... 

ges&tz 1952. BOB1.Nr.lOO/S3),erlassenwerden müssen. In den letzteren 

Fällen hat der Herr Büraol."'meister der Stadt rIien als La.ndeshauptmann, 

ebenso wie alle anderen Horren Landeshauptmälulor, sämtliche Verwaltungs­

akten der betreffenden öffentlioh.en Verwal tor d.em :Bundesministerium für 

Finanzen zur Entsoheidung vorzulegen. 

..... -...... -.'-
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